
 

 

  

 

 
Frau Präsidentin 
des Nationalrates 
Doris Bures 
Parlament 
1017 Wien 
 

 Wien, am 8. September 2015
GZ. BMF-310205/0207-I/4/2015

 
 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

 

Auf die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 6114/J vom 9. Juli 2015 der Abgeordneten 

Anneliese Kitzmüller, Kolleginnen und Kollegen beehre ich mich Folgendes mitzuteilen: 

 

Zu 1. und 2.: 

Das Überschreiten der Einkommensgrenze nach § 5 des Familienlastenausgleichsgesetzes 

1967 bzw. die Höhe eines allfälligen Einkommens wird nicht automationsunterstützt erfasst 

und kann daher nicht mit verhältnismäßigem Verwaltungsaufwand ausgewertet werden. 

 

Zu 3. und 4.: 

Familienbeihilfenbeträge, die von vorne herein wegen Überschreitens der 

Einkommensgrenze nicht geltend gemacht bzw. eingestellt wurden, sind im System nicht 

erfasst und können daher auch nicht ausgewertet werden. 

In den Jahren 2013 und 2014 kam es zu Rückforderungen an Familienbeihilfe wegen 

Überschreitens der Einkommensgrenze in nachstehendem Umfang: 
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Jahr Anzahl Kinder Rückforderungsbetrag 
2013 570 1.080.296,52 
2014 395 692.759,42 

 

 

Der Bundesminister: 

Dr. Schelling 
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